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Art der baulichen Nutzung
gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Wohnbaufläche (W)

Gemischte Baufläche (M)

Mischgebiete

Kerngebiete

Industriegebiete

Gewerbegebiete

Gewerbliche Baufläche

PLANZEICHEN

Anlagen und Einrichtungen zur Versorgung mit
Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und
privaten Bereichs, bauliche Anlagen und
Einrichtungen des gemeinbedarfs sowie Flächen
für Sport- und Spielanlagen
gem. § 5 Abs. 2 Nr. 2 a BauGB

Flächen für Gemeinbedarf
Zweckbestimmung:

Öffentliche Verwaltung

Schulen

Kirchen

Kindergärten

Gesundheit

Feuerwehr

Postgebäude

Hallenbad

Jugendheim

Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die
örtlichen Hauptverkehrszüge gemäß
§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB

Hauptverkehrsstraßen - Bestand

Fläche für Bahnanlage

Bahnhöfe

Park and Ride

WagenfähreWF

Flächen für Versorgungsanlagen, für die
Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie
für Hauptversorgungs- und Hauptabwasser-
leitungen
gem. § 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB

Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen

Wasserwerke

Kläranlage

Umspannwerk

Konzentrationszone
für WindenergieanlagenWKZ

Sondergebiete

Hauptverkehrsstraßen - Planung

Fußgängerzone

I. Darstellungen

Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen
zur dezentralen und zentralen Erzeugung,
Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom,
Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder
Kraft-Wärme-Kopplung
gem. § 5 Abs. 2 Nr. 2 b BauGB
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MI

MK

K
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S
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Flächennutzungsplan  1977
mit Änderungen

Stadt Wesseling - 61 / Amt für Stadtentwicklung
Stand: 25.08.2023

Maßstab 1:10.000

Änd.
Nr.

4

1

3

8

2

5

6

9

10

7

Wirksam-
keit

11.10.1978
nördl. Klärwerk Stadt
Brühl

Planbezeichnung
/ Planbereich

Neuaufstellung

Urfeld, verschiedenes

K 23, L192, BAB

Berzdorf
(Bereich BP 3/91)

westl. Dickopshof

Urfeld (Bereich BP 4/67) 23.12.1986

25.01.1977

15.07.1983

02.05.1984

14.12.1983

20.12.1989

15.07.1983

Am Palmersdorfer Bach

Öffgasse

15.01.1981

16.01.2008

52

55

Planbezeichnung
/ Planbereich

Planbezeichnung
/ Planbereich

25

26

25.06.1997

21.06.2000

Siebengebirgsstraße
(zu BP 1/76)
Rheinstraße West
(zu BP 4/61)

46

47

48

49

50

Urfeld / Kreuz Knippchen

Wilhelm-Rieländer-Str.

Stadtquartier am
Westring

Brühler Str. /
Rodenkirchener Str.

Wirksam-
keit

Wirksam-
keit

01.10.2003

21.01.2004

01.09.2004

51

53

54

58

63

56

60

57

59

61

62

64

65

68

66

67

St. Gobain

Postareal

Gewerbeansiedlung
Fruchthansa

Helmeshof

Gewerbeansiedlung
nextpark

KiTa Fuchsweg

Gotenstraße Innenbereich

20.08.2008

Seniorenpflegeheim
Keldenicher Straße

13.04.2016

19.01.2011

10.12.2014

08.10.2008

Anpassung
16.05.2014

Anpassung
22.03.2013

Anpassung
30.08.2012

Anpassung
22.09.2014

Südliche
Flach-Fengler-Str.

11

12

20.10.1988

20.12.1989

Brigidaschule

20.12.1989

Siedlungsschwerpunkte

Berzdorf / Falkenweg

Wasserwerk Urfeld

nördl. Klärwerk Stadt
Brühl

nördl. Mühlenweg

Keldenich /
Klobbotzstraße

20.12.1989

21.05.1987

20.12.1989

20.12.1989

13

14

15

17

16

18

20

19

21

22

23

24

21.06.2000

11.09.1996

Shell-Werk (zu BP 4/75)

Bereich Krankenhaus

27

28

29

30

31

32

33

34

35

südlich Brühler Straße
(zu BP 1/69) 04.11.1992

Berzdorfer Str. Marktkauf
(zu BP 1/57 B) 09.11.1994

Keldenich / Kettelerstraße 31.10.1996

36

38

37

40

39

Berzdorf /
An der alten Mühle 21.05.1997
Berzdorf /
Hitzelerstraße 25.06.1997

41

42

43

44

Kulturforum
"Schwingeler Hof" 21.01.2004
Konzentrationszone
Windenergie

Berzdorf /
Im Kleinen Mölchen

24.01.2001

11.12.2002

45 26.08.2009Landschaftsraum
Eichholz

Änd.
Nr.

Änd.
Nr.

IN DIESEM PLAN SIND FOLGENDE ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN EINGEARBEITET

Westringquartier 31.08.2016

69

70

71

Akazienweg Anpassung
09.10.2017

Flach-Fengler-Straße
Nord 20.09.2017

Gartenhallenbad Anpassung
07.05.2018

Einzelhandel
Berggeiststraße 13.03.2019

Curiestraße

Notüberlauf Wiesenweg 30.06.2023

30.06.2023

Gewerbepark
Wesseling-Urfeld 25.08.2023
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67

Grünflächen

Parkanlage

Dauerkleingärten

Sportanlage

Friedhof

Kinderspielplatz

Sporthalle

Flächen für die Landwirtschaft und Wald
gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9 a und b

Landwirtschaft

landwirtschaftlicher Betrieb

Wald

Schutzgebietsausweisungen im Sinne des
Landschaftsplanes 8  (Stand: 08/2016)
gem. § 5 Abs. 4 BauGB

Schutzgebiete

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Umgrenzung von Flächen und
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Wasserflächen

Überschwemmungsgebiete (Stand 07/2016)

Wasserschutzgebiet - Stand 07/2016 (Z=Schutzzone)

Flächen für Abgrabungen

Sanierungsgebiet "Wesseling Innenstadt" (2006)

SSD

Erholungsgebiet

Siedlungsschwerpunkt

Geschützter Landschaftsbestandteil

Naturdenkmal

Hauptversorgungs-und Abwasserleitung
(oberirdisch)
Hauptversorgungs-und Abwasserleitung
(unterirdisch)

Wasserflächen
gem. § 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB

Grünflächen
gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
gem. § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB

II. Kennzeichnungen
Umgrenzung von Flächen, deren Böden
erheblich mit umweltgefährdeten Stoffen
belastet sind (gem. § 5 Abs. 3 Nr. 3 BauGB)

III. Nachrichtliche Übernahmen

Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des
Wasserabflusses
gem. § 5 Abs. 4 und 4a BauGB

Flächen für Abgrabungen
gem. § 5 Abs. 2 Nr. 8 und  4 BauGB

IV. Sonstige Planzeichen

Versorgungsfläche mit hohem Grünanteil

Zweckbestimmung:
Abwasser

N

L

LB

ND

Abwasser Abwasser

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT WESSELING 1977  MIT ÄNDERUNGEN

TEXTLICHE DARSTELLUNGEN

40. Änderung - Curiestraße

Hinweis

Störfall-Betriebsbereiche i.S.d. Art. 13 Seveso-III-Richtlinie (RL 2012/18/EU)
Das Plangebiet liegt innerhalb gutachterlich ermittelter Sicherheitsabstände 
von Störfall-Betriebsbereichen i.S.d. § 3 Abs. 5a BImSchG und fällt damit in 
den Anwendungsbereich des Artikel 13 der Seveso-III-Richtlinie (RL 
2012/18/EU). Die angemessenen Sicherheitsabstände wurden durch ein 
gesamtstädtisches Gutachten zur Verträglich von Störfall-Betriebsbereichen 
im Stadtgebiet Wesseling unter dem Gesichtspunkt des § 50 BImSchG bzw. 
der Seveso- III-Richtlinie (Artikel 13) ermittelt (TÜV Nord Systems GmbG & 
Co. KG, Fassung 12/2015).

45. Änderung - Landschaftsraum Eichholz

Hinweise

Kampfmittelbeseitigung
Das Vorhandensein von Kampfmitteln innerhalb des Plangebietes kann nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden; deshalb wird eine Kampfmittelüberprüfung 
empfohlen. Vor Beginn von Baumaßnahmen muss die 
Kampfmittelüberprüfung durchgeführt und die Kampfmittelfreiheit des 
Geländes durch die Bezirksregierung Köln bescheinigt werden.

Bodendenkmalschutz
Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde oder Befunde ist die Stadt 
Wesseling als Untere Denkmalbehörde oder der Landschaftsverband 
Rheinland / die Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Nideggen, 
unverzüglich zu informieren. Bodendenkmal und Entdeckungsstätte sind 
zunächst unverändert zu erhalten (§§ 15, 16 Denkmalschutzgesetz NRW).

Hauptversorgungsleitung
Am Rande des Plangebietes verlaufen unterirdische Produktenpipelines, 
deren Trassen in den Flächennutzungsplan übernommen wurden 
(Schutzstreifenbreite jeweils 10 m). Alle Planungen und Maßnahmen in 
diesem Bereich, v. a. innerhalb des Schutzstreifens, sind mit dem 
Leitungsträger abzustimmen; der Schutzstreifen ist von betriebsfremden 
Bauwerken und Pflanzenbewuchs freizuhalten.

Altlastenverdachtsflächen
Innerhalb des Plangebietes sind keine Hinweise auf Altlastenverdachtsflächen 
bekannt. Sollten sich während Erschließungs-/ Bauarbeiten Hinweise auf 
Verdachtsflächen oder Bodenverunreinigungen ergeben, so ist die Gemeinde 
oder der Rhein- Erft- Kreis, Untere Wasser-, Abfallwirtschafts- und 
Bodenschutzbehörde, unverzüglich zu informieren.

Gemeinbedarfseinrichtungen
Innerhalb der dargestellten Wohnbauflächen sind Anlagen für kirchliche, 
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, z.B. ein 
Bürgerhaus, zulässig.

48. Änderung - Brühler Str. / Rodenkirchner Str.

Textliche Darstellungen

Sonstige Sondergebiete (SO)
Sondergebiet „Bau-, Heimwerker- und Gartenmarkt“ (SO 1)
Zulässig sind Bau-, Heimwerker- und Gartenmärkte mit einer 
Gesamtverkaufsfläche (den Kunden zugängliche Flächen für Präsentation von 
Waren, Verkaufsregale u. Ä. inklusive der Kassenzonen, Verkehrsflächen 
(Windfang, Gänge, Treppen, Aufzüge, etc.), Schaufensterbereiche, den 
Kunden zugängliche Lager- und Verkaufsflächen im Freien von nicht mehr als 
13.800 qm.

Sondergebiet „Elektrofachmarkt und Küchenstudio“ (SO 2)
Die maximal zulässige Gesamtverkaufsfläche des Sondergebietes 
„Elektrofachmarkt und Küchenstudio“ (SO 2) beträgt insgesamt 1.740 qm.
Für Elektrofachmärkte wird eine darin enthaltene Gesamtverkaufsfläche (den 
Kunden zugängliche Flächen für Präsentation von Waren, Verkaufsregale u. 
Ä. inklusive der Kassenzonen, Verkehrsflächen (Windfang, Gänge, Treppen, 
Aufzüge, etc.), Schaufensterbereiche, den Kunden zugängliche Lager- und 
Verkaufsflächen im Freien von maximal 1.220 qm festgesetzt.

Regelungen zum zentrenrelevanten Einzelhandel
Unzulässig in den Gewerbegebieten (GE) sowie den Sondergebieten „Bau-, 
Heimwerker- und Gartenmarkt“ (SO 1) und „Elektrofachmarkt und 
Küchenstudio“ (SO 2) ist das Anbieten und der Verkauf zentrenrelevanter 
Sortimente.

Maßgebend ist die „Wesselinger Sortimentsliste“, die aus dem 
Einzelhandelskonzept der Stadt Wesseling von März 2006 entwickelt wurde 
und in den „Masterplan Einzelhandel“ eingeflossen ist, den der Rat der Stadt 
Wesseling im März 2007 als städtebauliches Entwicklungskonzept i.S.d. § 1 
Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossen hat.

Nach der „Wesselinger Sortimentsliste“ sind zentrenrelevante Sortimente:
· Antiquitäten/ Kunst
· Baby-/ Kinderartikel
· Bekleidung aller Art, Leder- und Kürschnerwaren, Schuhe und Zubehör
· (Schnitt-) Blumen
· Bücher, Zeitungen/ Zeitschriften, Papier- und Schreibwaren, Schulbedarf,

Büroorganisation
· Drogeriewaren (inkl. Wasch- und Putzmittel), Kosmetika und

Parfümerieartikel, Haushaltswaren/ Bestecke
· Einrichtungszubehör ohne Möbel (inkl. Beleuchtungskörper und Lampen,

Gardinen und Zubehör, Glas, Porzellan, Keramik, Haus- und

Heimtextilien und Stoffe, Bastel-/ Geschenkartikel, Kunstgewerbe/ Bilder
und Rahmen)

· Fahrräder und Zubehör
· Foto/ Optik, Video, Akustik/ Tonträger
· Kurzwaren, Handarbeiten und Wolle
· Musikalien
· Nahrungs-/ Genussmittel
· Pharmazeutika
· Reformwaren, Sanitätswaren
· Schmuck, Uhren, Gold- und Silberwaren
· Spielwaren, Sportartikel einschl. Sportgeräte
· Unterhaltungselektronik und Zubehör/ Computer,

Kommunikationselektronik, Elektrokleingeräte
·
Ausgenommen hiervon sind die bereits vorhandenen und genehmigten 
zentrenrelevanten Sortimente in den ausgewiesenen Sondergebieten. Für die 
beiden Sondergebiete werden folgende Verkaufsflächenobergrenzen für 
zentrenrelevante Sortimente festgesetzt:
· „Bau-, Heimwerker- und Gartenmarkt“ (SO 1):

max. 1.400 qm zentrenrelevantes Randsortiment
· „Elektrofachmarkt und Küchenstudio“ (SO 2):

max. 1.220 qm zentrenrelevantes Kernsortiment

Nachrichtliche Übernahmen

unterirdische Fernleitungstrasse
Im südöstlichen Bereich des Plangebietes ist das Vorhandensein einer 
Mineralöl-Fernleitung bekannt, deren Trasse in den Flächennutzungsplan 
nachrichtlich übernommen worden ist  (Planzeichen Nr. 8 der PlanzV 90). Die 
Schutzstreifenbreite beträgt insgesamt 10,0 m (je 5,0 m vom Scheitelpunkt 
der Leitung).
Alle Planungen und Maßnahmen in diesem Bereich, vor allem innerhalb des 
Schutzstreifens, sind mit dem Leitungsträger abzustimmen. Der Schutzstreifen 
ist von betriebsfremden Bauwerken und tiefwurzelnden Bäumen und 
Sträuchern freizuhalten.

Anbauverbotszonen gem. § 9 Fernstraßengesetz (FStrG)
In einer Entfernung bis zu 40,0 m, gemessen vom äußeren Rand der 
befestigten Fahrbahn der Bundesautobahn (Anbauverbotszone gem. § 9 Abs. 
1 FStrG) dürfen Hochbauten jeder Art nicht errichtet werden und 
Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs nicht durchgeführt 
werden. Ebenfalls unzulässig sind Anlagen der Außenwerbung sowie 
Einrichtungen, die für die rechtliche oder gewerbliche Nutzung der 
Hochbauten erforderlich sind (z.B. Pflichtstellplätze, Feuerwehrumfahrten, 
Lagerflächen o.ä.).

Sicht- und Lärmschutzwälle bedürfen der Genehmigung der 
Straßenbauverwaltung, Landesbetrieb Straßenbau NRW, Niederlassung 
Krefeld.

In einer Entfernung bis zu 100,0 m gemessen vom äußeren Rand der 
befestigten Fahrbahn der Bundesautobahn (Anbaubeschränkungszone gem. 
§ 9 Abs. 2 FStrG)

a) dürfen nur solche Bauanlagen errichtet werden, erheblich geändert oder 
anders genutzt werden, die, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
auf der Autobahn weder durch Lichteinwirkung, Dämpfe, Gase, Rauch, 
Geräusche, Erschütterungen und dgl. gefährden oder beeinträchtigen. 
Anlagen der Außenwerbung stehen den baulichen Anlagen gleich.

b) sind alle Beleuchtungsanlagen innerhalb und außerhalb von 
Grundstücken und Gebäuden so zu gestalten oder abzuschirmen, dass 
die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Bundesautobahn 
(BAB) nicht durch Blendung oder in sonstiger Weise beeinträchtigt wird.

c) dürfen weder Werbeanlagen, Firmennamen, Angaben über die Art von 
Anlagen oder sonstige Hinweise mit Wirkung zur Autobahn angebracht 
oder aufgestellt werden.

Bei Kreuzungen der BAB durch Versorgungsleitungen und nachrichtlicher 
Übernahme der Leitungen innerhalb der Schutzzonen gem. § 9 Abs. 1 und 2 
FStrG ist die Abstimmung mit der Straßenbauverwaltung, Landesbetrieb 
Straßenbau NRW, Niederlassung Krefeld, außerhalb des Planverfahrens 
erforderlich.

Hinweise

Kampfmittelbeseitigung
Werden bei der Durchführung von Vorhaben bei Erdaushub 
außergewöhnliche Verfärbungen festgestellt oder verdächtige Gegenstände 
beobachtet, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und die 
Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst NRW - Rheinland 
(Außenstelle Köln) und die Stadt Wesseling, Fachbereich Bauaufsicht, 
unmittelbar zu verständigen.

Denkmalschutz
Wenn bei Erdarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde entdeckt 
werden, ist nach den §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW die 
Entdeckung unverzüglich der Stadt Wesseling, Untere Denkmalbehörde, oder 
dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege Bonn, Endenicher Straße 133, 
53115 Bonn, anzuzeigen und die Entdeckung drei Werktage in unverändertem 
Zustand zu erhalten.

Altlastenverdachtsflächen
Die im Planbereich gekennzeichneten Altlastenverdachtsflächen (Planzeichen 
Nr. 15.12. der PlanzV 90) werden im Altlastenkataster des Rhein-Erft-Kreises, 
Untere Wasser-, Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde, unter den 
Bezeichnungen:

- Altstandort AZ 70-9-05/14 S 8, ehemaliges Werk für keramische 
Schmelzprodukte, Brühler Straße 101 und

- Altablagerungen AZ 70-9-05/14.20, Ablagerungen an der Rodenkichener
Straße, Registriernummer 5107/513 geführt.

Sollten sich bei Tiefbauarbeiten oder im Rahmen sonstiger Arbeiten Hinweise 
auf Verunreinigung des Bodens ergeben, so sind die Untere Wasser-, 
Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde des Rhein- Erft- Kreises und die 
Stadt Wesseling, Fachbereich Bauaufsicht, hiervon umgehend zu unterrichten.
Für Baumaßnahmen innerhalb des Plangebietes ist zwingend eine Beteiligung 
der Unteren Bodenschutzbehörde des Rhein- Erft- Kreises an den 
entsprechenden baurechtlichen Verfahren (z.B. Nutzungsänderungen, 
Neubauten, Umbauten, Abbrüche) durchzuführen.

50.Änderung - Saint-Gobain

Hinweise

Kampfmittelbeseitigung
Werden bei der Durchführung von Vorhaben bei Erdaushub 
außergewöhnliche Verfärbungen festgestellt oder verdächtige Gegenstände 
beobachtet, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und der 
Kampfmittelräumdienst bei der Bezirksregierung Köln und die Stadt 
Wesseling, Fachbereich Bauaufsicht oder die nächstgelegene 
Polizeidienststelle unmittelbar zu verständigen. Sollten Erdarbeiten mit 
erheblicher mechanischer Belastung (z.B. Rammarbeiten, Pfahlgründungen, 
Verbauarbeiten oder vergleichbare Arbeiten) durchgeführt werden, wird eine 
Tiefendetektion empfohlen.

Denkmalschutz
Wenn bei Erdarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde entdeckt 
werden, ist nach den §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW die 
Entdeckung unverzüglich der Stadt Wesseling, Untere Denkmalbehörde, oder 
dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege Bonn, Außenstelle Nideggen, 
Zehnthofstr. 45, 52385 Nideggen, Tel. 02425 / 9039-0, Fax 02425 / 9039-199, 
anzuzeigen, und die Entdeckung drei Werktage in unverändertem Zustand zu 
erhalten.

Altlasten
Im Plangebiet ist das Vorhandensein eines Altstandorts bekannt, der im 
Altlastenkataster des Rhein- Erft- Kreises, Untere Wasser-, Abfallwirtschafts- 
und Bodenschutzbehörde, unter der Nummer 5107 D 62 geführt wird. Dieser 
ist in der Plankarte hinweislich dargestellt (Planzeichen 15.12. PlanzV 1990). 
Die Fläche der ehemaligen Deponie wurde gutachterlich untersucht. Laut 
Gutachten der GEOS GmbH (Bergisch Gladbach, 1988) wird empfohlen die 
Altablagerung aus dem Kataster für Verdachtsflächen des STAWA-Bonn 
herauszunehmen. Danach ist eine weiterführende Untersuchung auf dem 
Gelände nicht erforderlich. Umnutzungen der Fläche müssen den zuständigen 
Ordnungsbehörden angezeigt werden. Die Laborergebnisse belegen, dass es 
durch die Deponie zu einer geringfügigen (potentiell möglichen) Veränderung 
des Grundwassers kommen kann. Die Lage der Deponie ist zeichnerisch nicht 
eindeutig festgelegt. Sollten sich bei Tiefbauarbeiten oder im Rahmen 

sonstiger Arbeiten Hinweise auf Verunreinigung des Bodens ergeben, so sind 
die Untere Wasser-, Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde des Rhein- 
Erft- Kreises und die Stadt Wesseling, Fachbereich Bauaufsicht hiervon 
umgehend zu unterrichten.

52.Änderung - Gewerbeansiedlung Fruchthansa

Hinweise

Im derzeit rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Wesseling ist die 
Fläche als „Fläche für die Landwirtschaft“ überlagert mit der Kennzeichnung 
„Landschaftsschutzgebiet“ dargestellt.
Der Landschaftsschutz tritt bei Inkrafttreten des parallel aufgestellten 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4/103.1 automatisch außer Kraft.

53.Änderung - Helmeshof

Hinweis

Die Flurstücke Gemarkung Berzdorf, Flur 7, Flurstücke 3 und 139 sowie 
Gemarkung Berzdorf, Flur 3 Flurstück 40 (teilweise) liegen innerhalb des 
Landschaftsschutzgebietes 2.2-32 „Hagenhof“.
Der Landschaftsschutz tritt bei Inkrafttreten des parallel aufgestellten 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 3/115 „Helmeshof“ für die dem 
Landschaftsschutz widersprechenden Festsetzungen außer Kraft.

54.Änderung - Gewerbeansiedlung nextpark

Im derzeit wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Wesseling ist das 
Plangebiet als „Fläche für Landwirtschaft“ überlagert mit der Kennzeichnung 
„Landschaftsschutzgebiet“ dargestellt.

Die Flurstücke Gemarkung Urfeld, Flur 19, Flurstücke 145, 148, 151, 154, 157, 
160, 163, 234, 255 (teilweise) liegen innerhalb des temporären 
Landschaftsschutzgebiet 2.2-29 „Eichholz“.

Der Landschaftsschutz tritt bei Inkrafttreten des parallel aufgestellten 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4/103.2 „nextpark Wesseling“ für 
die dem Landschaftsschutz widersprechenden Festsetzungen außer Kraft.

56.Änderung - Westrinquartier

Hinweise

Bodendenkmalschutz
Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde oder Befunde ist die Gemeinde 
als Untere Denkmalbehörde oder das Rheinische Amt für 
Bodendenkmalpflege, Außenstelle Nideggen, unverzüglich zu informieren (§§ 
15, 16 Denkmalschutzgesetz NRW).

Altlasten
Innerhalb des Plangebietes sind keine Hinweise auf Altlastenverdachtsflächen 
bekannt. Sollten sich während Erschließungs-/ Bauarbeiten Hinweise auf 
Verdachtsflächen oder Bodenverunreinigungen ergeben, so ist die Gemeinde 
oder der Rhein- Erft- Kreis, Untere Wasser-, Abfallwirtschafts- und 
Bodenschutzbehörde, unverzüglich zu informieren.

Kampfmittelbeseitigung
Das Vorhandensein von Kampfmitteln innerhalb des Plangebietes kann nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden; deshalb wird eine Kampfmittelüberprüfung 
empfohlen. Vor Beginn von Baumaßnahmen muss die 
Kampfmittelüberprüfung durchgeführt und die Kampfmittelfreiheit des 
Geländes durch die Bezirksregierung Düsseldorf bescheinigt werden.

Hochwasserschutz
Das Plangebiet liegt außerhalb der Überschwemmungsbereiche des Rheins 
(HQ 100). Es befindet sich im potentiellen Überflutungsbereich und im 
Extremhochwasser-Bereich außerhalb der Überschwemmungsbereiche des 
Rheins (HQ extrem). Es zählt zu den besonders tiefliegenden Bereichen, die 
bei Extremhochwasser mindestens 2 m überflutet werden (Rhein).

Erdbebenzone
Die Gemarkung Wesseling befindet sich in Erdbebenzone 2 in der 
Untergrundklasse T gemäß der Karte zur DIN 4149 (Fassung April 2005) der 
Erdbebenzone und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik 
Deutschland 1 : 350.000, Bundesland Nordrhein- Westfalen (Juni 2006). In 
der genannten DIN 4149 (Geltung seit 2005) sind die entsprechenden 
bautechnischen Maßnahmen aufgeführt.

Störfall-Betriebsbereiche i.S.d. Artikel 13 der Seveso-III-Richtlinie (RL 
2012/18/EU)
Das Plangebiet liegt innerhalb der gutachterlich ermittelten angemessenen 
Abstände zweier Betriebsbereiche i.S.d. § 3 (5a) BImSchG und fällt damit in 
den Anwendungsbereich des Artikel 13 der Seveso-III-Richtlinie (RL 
2012/18/EU). Die angemessenen Abstände für Betriebsbereiche i.S.d. §3 (5a) 
BImSchG sind durch ein gesamtstädtisches Gutachten zur Verträglichkeit von 
Störfall- Betriebsbereichen unter dem Gesichtspunkt des Art. 13 
Seveso-IIIRichtlinie / §50 BImSchG ermittelt worden (TÜV Nord Systems 
GmbH, Gutachten Fassung 3/2015).

Dieser Plan ist nach § 2 Abs. 1 Bundesbaugesetz vom 
23.06.1960 (BGB 1 S 341) (BBauG) durch Beschluss 
des Rates der Stadt Wesseling vom 02.07.1974 
aufgestellt worden.

Wesseling, den 02.07.1974

gez. Reglin gez. Müller
(Bürgermeister) (beauftragter 

Stadtvertreter)

Dieser Plan hat nach § 2 Abs. 6 BBauG in der Zeit vom 
15.07.1974 bis 15.08.1974 öffentlich ausgelegen.

Wesseling den 16.08.1974

gez. Durant
(Stadtdirektor)

Entwurfsbearbeitung

gez. Heinen
(Tech. Beigeordneter)

Planungs- und Vermessungsamt

gez. Schumacher gez. Berger
(Amtsleiter) (Bearbeitet)

HINWEIS

Digitaler Arbeitsplan vom 06.10.2016, in der Fassung 
die er durch Änderungen und Ergänzung erfahren hat. 
Es gilt weiterhin der förmlich aufgestellte 
Flächennutzungsplan mit den beschlossenen, 
genehmigten und wirksamen Änderungen.

Die Genehmigung des Regierungspräsidenten ist nach 
§ 6 Abs. 6 BBauG am 25.01.1977 bekannt gemacht 
worden.

Wesseling, den 25.01.1977

gez. Konda
(Stadtdirektor)

Dieser Plan ist nach § 6 Abs. 1 BBauG mit Verfügung vom 
19.11.1976 genehmigt worden.

Köln, den 19.11.1976

Der Regierungspräsident
Im Auftrage
gez. Müller
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